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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/3058, 15/3480 

Bayerisches Gesetz über die Umzugskostenvergütung 
der Beamten und Richter (Bayerisches Umzugskosten-
gesetz - BayUKG) 

Art. 1 
Geltungsbereich 

Dieses Gesetz regelt die Erstattung von Auslagen aus An-
lass der in Art. 4 und 11 Abs. 1 bezeichneten Umzüge. 
 

Art. 2 
Persönlicher Anwendungsbereich 

(1) Berechtigte sind: 

1. Beamtinnen und Beamte des Freistaates Bayern, der 
Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen 
unter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sowie die zu diesen Dienstherrn abgeordneten Beam-
tinnen und Beamten mit Ausnahme der Ehrenbeamtin-
nen und Ehrenbeamten, 

2. Richterinnen und Richter des Freistaates Bayern sowie 
in den Landesdienst abgeordnete Richterinnen und 
Richter mit Ausnahme der ehrenamtlichen Richterin-
nen und Richter, 

3. im Ruhestand befindliche Beamtinnen und Beamte 
sowie Richterinnen und Richter im Sinn der Nrn. 1 und 
2, 

4. frühere Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen 
und Richter im Sinn der Nrn. 1 und 2, die wegen 
Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Altersgrenze 
entlassen worden sind, 

5. Hinterbliebene der in den Nrn. 1 bis 4 bezeichneten 
Personen, 

6. Personen, die vor der Begründung eines Beamten- oder 
Richterverhältnisses aus Anlass der Einstellung umzie-
hen. 

(2) Hinterbliebene sind der Ehegatte, Verwandte bis zum 
zweiten Grad, Pflegekinder und Pflegeeltern, wenn diese 
Personen zur Zeit des Todes zur häuslichen Gemeinschaft 
des Verstorbenen gehört haben. 

(3) Eine häusliche Gemeinschaft im Sinn dieses Gesetzes 
setzt ein Zusammenleben in gemeinsamer Wohnung oder in 
enger Betreuungsgemeinschaft in dem selben Haus voraus. 
 

Art. 3 
Anspruch auf Umzugskostenvergütung  

oder auf Umzugskostenbeihilfe 

(1) 1Voraussetzung für den Anspruch auf Umzugskosten-
vergütung oder auf Umzugskostenbeihilfe ist eine schriftli-
che oder elektronische Zusage. 2Die Zusage ist in den Fäl-
len des Art. 4 Abs. 2 nur wirksam, wenn sie vor Beginn des 
Umzugs erteilt wird. 3Die Zusage der Umzugskostenvergü-
tung soll gleichzeitig mit der den Umzug veranlassenden 
Maßnahme oder Weisung erteilt werden. 

(2) 1Umzugskostenvergütung und Umzugskostenbeihilfe 
werden nach Beendigung des Umzugs gewährt. 2Sie sind 
innerhalb einer Ausschlussfrist von einem halben Jahr bei 
der für personalrechtliche Maßnahmen der Berechtigten 
zuständigen Behörde, von den Hinterbliebenen (Art. 2 
Abs. 1 Nr. 5) bei der letzten für die verstorbene Person 
zuständigen Behörde, schriftlich oder elektronisch zu bean-
tragen. 3Die Frist beginnt mit dem Tag nach Beendigung 
des Umzugs, in den Fällen des Abs. 4 mit der Bekanntgabe 
des Widerrufs. 4Art. 9 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(3) Zuwendungen, die für denselben Umzug von einer an-
deren Dienst- oder Beschäftigungsstelle gewährt werden, 
sind auf die Leistungen nach diesem Gesetz anzurechnen. 

(4) 1Wird die Zusage der Umzugskostenvergütung oder 
Umzugskostenbeihilfe aus von der berechtigten Person 
nicht zu vertretenden Gründen widerrufen, so werden die 
durch die Vorbereitung des Umzugs entstandenen notwen-
digen, nach diesem Gesetz erstattungsfähigen Auslagen 
erstattet. 2Muss in diesem Fall ein anderer Umzug durchge-
führt werden, so ist dafür Umzugskostenvergütung oder 
Umzugskostenbeihilfe zuzusagen; Satz 1 bleibt unberührt. 

(5) 1Umzugskostenvergütung wird nicht gewährt, wenn 
nicht innerhalb von fünf Jahren nach Wirksamwerden der 
Zusage der Umzugskostenvergütung umgezogen wird. 
2Entsprechendes gilt für die Gewährung der Umzugskos-
tenbeihilfe. 
 

Art. 4 
Gewährung der Umzugskostenvergütung 

(1) Die Umzugskostenvergütung ist zuzusagen für Umzüge 
aus Anlass 
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1. der Versetzung aus dienstlichen Gründen, sofern nicht 
mit einer baldigen weiteren Versetzung an einen ande-
ren Dienstort zu rechnen ist, 

2. der Aufhebung einer Versetzung nach einem Umzug 
mit Zusage der Umzugskostenvergütung, 

3. der nicht nur vorübergehenden Zuteilung aus dienstli-
chen Gründen zu einer anderen Dienststelle der Be-
schäftigungsbehörde, 

4. der Übertragung eines anderen oder eines neuen Rich-
teramts (§ 32 Abs. 1 und 2 des Deutschen Richtergeset-
zes), 

5. der Änderung des Dienstorts in Folge einer Maßnahme 
nach Art. 12 Abs. 1, 

6. der Anweisung der oder des Dienstvorgesetzten nach 
Art. 82 Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes, 

7. der Räumung einer Dienstwohnung aus dienstlichen 
Gründen. 

(2) Die Umzugskostenvergütung kann zugesagt werden für 
Umzüge aus Anlass 

1. der Einstellung, wenn nach vorheriger Feststellung an 
der Einstellung ein besonderes dienstliches Interesse 
bestanden hat, 

2. der Abordnung, 
3. der Zuweisung nach § 123a des Beamtenrechtsrahmen-

gesetzes oder entsprechender kommunalrechtlicher 
Vorschriften, 

4. der vorübergehenden Zuteilung aus dienstlichen Grün-
den zu einer anderen Dienststelle der Beschäftigungs-
behörde, 

5. einer vorübergehenden dienstlichen Tätigkeit bei einer 
anderen Stelle als einer Dienststelle, 

6. der Aufhebung oder Beendigung einer Maßnahme nach 
den Nrn. 2 bis 5 nach einem Umzug mit Zusage der 
Umzugskostenvergütung, 

7. der Übertragung eines weiteren Richteramts (§ 27 
Abs. 2 des Deutschen Richtergesetzes, Art. 9 des Baye-
rischen Richtergesetzes). 

(3) 1Die Umzugskostenvergütung darf in den Fällen des 
Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 und des Abs. 2 nur zugesagt werden, 
wenn der neue Dienstort ein anderer als der bisherige 
Dienstort ist und die Wohnung der Berechtigten nicht am 
neuen Dienstort oder in dessen Einzugsgebiet liegt. 
2Einzugsgebiet ist das inländische Gebiet, das auf einer 
üblicherweise befahrenen Strecke nicht mehr als 30 Kilo-
meter von der Dienststelle entfernt ist. 
 

Art. 5 
Umzugskostenvergütung 

(1) Die Umzugskostenvergütung umfasst 

1. Beförderungsauslagen (Art. 6), 

2. Reisekosten (Art. 7), 

3. Mietentschädigung und Wohnungsvermittlungsgebüh-
ren (Art. 8), 

4. Pauschvergütung für sonstige Umzugsauslagen (Art. 9). 

(2) 1Die auf Grund einer Zusage nach Art. 4 Abs. 2 Nr. 1 
gewährte Umzugskostenvergütung ist zurückzuzahlen, 
wenn das Dienstverhältnis der Beamtin oder des Beamten 
vor Ablauf von zwei Jahren nach Beendigung des Umzugs 
aus einem von ihr oder ihm zu vertretenden Grund endet. 
2Die oberste Dienstbehörde kann hiervon Ausnahmen zu-
lassen, wenn die Beamtin oder der Beamte unmittelbar in 
ein Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zu einer Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts oder 
einer öffentlichen Interessen dienenden Einrichtung über-
tritt. 
 

Art. 6 
Beförderungsauslagen 

(1) 1Die Auslagen für das Befördern des Umzugsguts von 
der bisherigen zur neuen Wohnung werden durch eine 
Pauschvergütung in Höhe von 400 € oder durch Erstattung 
der notwendigen Auslagen ersetzt. 2Liegt die neue Woh-
nung im Ausland, so werden in den Fällen des Art. 4 Abs. 1 
Nr. 7 die notwendigen Beförderungsauslagen bis zum in-
ländischen Grenzort erstattet. 

(2) Auslagen für das Befördern von Umzugsgut, das sich 
außerhalb der bisherigen Wohnung befindet, werden höchs-
tens insoweit erstattet, als sie beim Befördern mit dem 
übrigen Umzugsgut erstattungsfähig wären. 

(3) 1Umzugsgut sind die Wohnungseinrichtung und in an-
gemessenem Umfang andere bewegliche Gegenstände und 
Haustiere, die sich am Tag vor dem Einladen des Umzugs-
guts im Eigentum oder Gebrauch der berechtigten Person 
oder anderer Personen, die zu ihrer häuslichen Gemein-
schaft gehören, befinden. 2Andere Personen im Sinn des 
Satzes 1 sind der Ehegatte sowie die ledigen Kinder, Stief- 
und Pflegekinder. 3Es gehören ferner dazu die nicht ledigen 
in Satz 2 genannten Kinder, Verwandte bis zum zweiten 
Grad und Pflegeeltern, wenn die berechtigte Person diesen 
Personen aus gesetzlicher oder sittlicher Verpflichtung 
nicht nur vorübergehend Unterkunft und Unterhalt gewährt, 
sowie Hausangestellte und solche Personen, deren Hilfe der 
Umziehende aus beruflichen oder gesundheitlichen Grün-
den nicht nur vorübergehend bedarf. 
 

Art. 7 
Reisekosten 

(1) 1Für die Reise der Berechtigten und der zur häuslichen 
Gemeinschaft gehörenden Personen (Art. 6 Abs. 3 Sätze 2 
und 3) von der bisherigen zur neuen Wohnung wird Fahrt-
kostenerstattung, bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs Weg-
strecken- und Mitnahmeentschädigung  wie bei Dienstrei-
sen gewährt. 2Entsprechendes gilt für eine weitere Reise 
einer der in Satz 1 genannten Personen vom bisherigen zum 
neuen Wohnort und zurück. 3Für jede Reise einer berechtig-
ten Person dürfen nicht mehr als 200 € erstattet werden. 

(2) Art. 6 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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Art. 8 
Mietentschädigung und  

Wohnungsvermittlungsgebühren 

(1) 1Miete für die bisherige Wohnung und Garage wird für 
volle Kalendermonate bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das 
Mietverhältnis frühestens gelöst werden konnte, längstens 
jedoch für sechs Monate erstattet, wenn für dieselbe Zeit 
Miete für die neue Wohnung gezahlt werden musste. 2Die 
bisherige Wohnung im eigenen Haus oder die Eigentums-
wohnung steht der Mietwohnung gleich; in diesen Fällen ist 
der ortsübliche Mietwert der Wohnung erstattungsfähig. 

(2) Miete für die neue Wohnung und Garage, die nach Lage 
des Wohnungsmarkts für volle Kalendermonate gezahlt 
werden musste, während der die Wohnung noch nicht be-
nutzt werden konnte, wird längstens für drei Monate erstat-
tet, wenn für dieselbe Zeit Miete für die bisherige Wohnung 
gezahlt werden musste. 

(3) Miete nach den Abs. 1 und 2 wird nicht für eine Zeit 
erstattet, in der die Wohnung oder die Garage ganz oder 
teilweise anderweitig vermietet oder benutzt worden ist. 

(4) 1Die notwendigen ortsüblichen Wohnungsvermittlungs-
gebühren zum Erlangen einer angemessenen Wohnung 
werden erstattet. 2Erwerben Berechtigte ein eigenes Haus 
oder eine Eigentumswohnung, so kann eine Vermittlungs-
gebühr hierfür bis zu dem Betrag erstattet werden, der für 
die Vermittlung einer angemessenen Mietwohnung angefal-
len wäre. 
 

Art. 9 
Pauschvergütung für sonstige Umzugsauslagen 

(1) 1Berechtigte, die am Tag vor dem Einladen des Um-
zugsguts eine eigene Wohnung hatten und nach dem Um-
zug wieder eingerichtet haben, erhalten zur Abgeltung der 
sonstigen Umzugsauslagen eine Pauschvergütung in Höhe 
von 600 €. 2Die Pauschvergütung erhöht sich für jede in 
Art. 6 Abs. 3 Sätze 2 und 3 genannte Person um 150 €, 
wenn sie auch nach dem Umzug mit der berechtigten Per-
son in häuslicher Gemeinschaft lebt. 3Für den selben Um-
zug steht nur einer berechtigten Person die Pauschvergü-
tung für sonstige Umzugsauslagen zu. 

(2) Berechtigte, bei denen die Voraussetzungen des Abs. 1 
Satz 1 nicht gegeben sind, erhalten eine Pauschvergütung in 
Höhe von 20 v. H. des Betrags nach Abs. 1. 

(3) 1Eine Wohnung im Sinn des Abs. 1 ist eine abgeschlos-
sene Mehrheit von Räumen, welche die Führung eines 
Haushalts ermöglicht, darunter stets ein Raum mit Küche 
oder Kochgelegenheit. 2Zu einer Wohnung gehören außer-
dem Wasserversorgung, -entsorgung und Toilette. 

(4) Die Auslagen für den durch den Umzug bedingten zu-
sätzlichen Unterricht der Kinder der Berechtigten  (Art. 6 
Abs. 3 Sätze 2 und 3) werden zu 75 v. H., höchstens jedoch 
bis zu einem Betrag von 400 € pro Kind erstattet, sofern sie 
innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Umzugs ange-
fallen und innerhalb weiterer sechs Monate geltend ge-
macht worden sind. 

Art. 10 
Umzugskostenvergütung bei Auslandsumzügen 

Bei Auslandsumzügen (§ 13 des Gesetzes über die Um-
zugskostenvergütung für die Bundesbeamten, Richter im 
Bundesgebiet und Soldaten) bestimmt sich der Anspruch 
auf Umzugskostenvergütung nach Maßgabe der Verord-
nung über die Umzugskostenvergütung bei Auslandsumzü-
gen (Auslandsumzugskostenverordnung – AUV) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. November 2003 
(BGBl I S. 2360), soweit nichts Abweichendes bestimmt 
ist. 
 

Art. 11 
Gewährung einer Umzugskostenbeihilfe 

(1) Die Gewährung einer Umzugskostenbeihilfe kann auf 
Antrag zugesagt werden für Umzüge aus Anlass 

1. eines Wohnungswechsels, der notwendig ist, weil die 
Wohnung wegen der Zahl der zur häuslichen Gemein-
schaft gehörenden Kinder unzureichend wird, 

2. der Räumung einer dienstherrneigenen oder im Beset-
zungsrecht des Dienstherrn stehenden Mietwohnung, 
wenn die Wohnung im dienstlichen Interesse geräumt 
werden soll, 

3. eines Wohnungswechsels wegen des Gesundheitszu-
stands der berechtigten Person oder des mit ihr in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Ehegatten oder Kindes 
(Art. 6 Abs. 3 Sätze 2 und 3), wenn die Notwendigkeit 
des Umzugs durch ein amtsärztliches Zeugnis nachge-
wiesen wird. 

(2) 1Die Umzugskostenbeihilfe beträgt 600 €. 2Für jede 
auch nach dem Umzug zur häuslichen Gemeinschaft der 
berechtigten Person gehörende Person im Sinn des Art. 6 
Abs. 3 Sätze 2 und 3 erhöht sich dieser Betrag um 250 €. 

(3) 1Die auf Grund einer Zusage nach Abs. 1 Nr. 1 oder 
Nr. 3 gewährte Umzugskostenbeihilfe ist zurückzuzahlen, 
wenn das Dienstverhältnis der Berechtigten vor Ablauf von 
zwei Jahren nach Beendigung des Umzugs aus einem von 
ihnen zu vertretenden Grund endet. 2Art. 5 Abs. 2 Satz 2 
gilt entsprechend. 
 

Art. 12 
Gewährung eines Auslagenersatzes 

(1) Ändert sich der Dienstort von Berechtigten in Folge  

1. der Verlegung oder Auflösung der bisherigen Dienst-
stelle, 

2. einer auf Landesgesetz oder -verordnung beruhenden 
wesentlichen Änderung des Aufbaus einer Dienststelle, 

3. der Verschmelzung einer Behörde mit einer anderen 
Behörde, 

4. des Anschlusses einer Behörde oder einer Organisati-
onseinheit einer Behörde an eine andere Behörde oder 

5. des Aufgabenübergangs von einer Dienststelle auf eine 
andere Stelle, 
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6. des Wegfalls von Aufgaben von Behörden, 

7. der Übertragung von Aufgaben von Behörden auf Per-
sonen des Privatrechts (Beliehene), 

ist auf Antrag von der Zusage der Umzugskostenvergütung 
abzusehen, wenn Berechtigte zum Zeitpunkt des Dienstort-
wechsels das 50. Lebensjahr vollendet haben oder der Um-
zug aus anderen berechtigten persönlichen Gründen nicht 
durchgeführt wird und zwingende dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen.  

(2) 1Wurde auf die Zusage der Umzugskostenvergütung 
verzichtet, erhalten Berechtigte für die durchgeführten 
Fahrten von ihrer Wohnung zur neuen Dienststelle Fahrt-
kostenerstattung nach Maßgabe des Art. 5 Abs. 1 BayRKG, 
soweit die Wegstrecke zur bisherigen Dienststelle über-
schritten wird, höchstens jedoch für eine Wegstrecke von 
100 Kilometern. 2Fahren Berechtigte mit ihrem privaten 
Kraftfahrzeug, wird für die nach Satz 1 berücksichtigungs-
fähige Wegstrecke Fahrtkostenerstattung in Höhe von 0,20 
€ pro Kilometer, beim Vorliegen triftiger Gründe in Höhe 
von 0,30 € pro Kilometer gewährt. 3Bei auswärtigem 
Verbleib erhalten Berechtigte neben Fahrtkostenerstattung 
nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 für eine wöchentliche 
Heimfahrt einen Mietzuschuss in Höhe von bis zu 250 Euro 
pro Monat. 4Die Fahrtkostenerstattung und der Mietzu-
schuss werden längstens für die Dauer von zehn Jahren ab 
dem Zeitpunkt des Dienstortwechsels gewährt. 5In den 
Fällen des Art. 4 Abs. 3 ist bei Vorliegen der übrigen Vo-
raussetzungen ein Antrag der Berechtigten für die Gewäh-
rung der Fahrtkostenerstattung ausreichend. 

(3) Neben den Leistungen nach den Abs. 1 und 2 sind Leis-
tungen nach der Bayerischen Trennungsgeldverordnung 
ausgeschlossen. 

(4) Beamtinnen und Beamte der Gemeinden, Gemeindever-
bände und der sonstigen unter der Aufsicht des Staates 
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts sowie zu diesen Dienstherrn abgeord-
nete Beamtinnen und Beamte erhalten den Auslagenersatz 
nur, wenn die Abs. 1 bis 3 durch Satzung für anwendbar 
erklärt wurden. 
 

Art. 13 
Trennungsgeld 

(1) 1Bei Maßnahmen im Sinn von 

1. Art. 4 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5, 

2. Art. 4 Abs. 2 Nrn. 2 bis 7, 

3. Art. 4 Abs. 2 Nr. 1 mit Zusage der Umzugskostenver-
gütung 

wird aus Anlass einer getrennten Haushaltsführung oder 
eines Beibehaltens der Wohnung oder Unterkunft am bishe-
rigen Wohnort Trennungsgeld nach Maßgabe einer Rechts-
verordnung gewährt. 2Trennungsgeld darf nur gewährt 
werden, wenn sich die Wohnung der berechtigten Person 
nicht am neuen Dienstort oder in dessen Einzugsgebiet 
befindet. 

(2) 1Ist Berechtigten die Umzugskostenvergütung zugesagt 
worden, so darf Trennungsgeld nur gewährt werden, wenn 
sie uneingeschränkt umzugswillig sind und nachweislich 
wegen Wohnungsmangels am neuen Dienstort einschließ-
lich seines Einzugsgebiets (Art. 4 Abs. 3 Satz 2) nicht um-
ziehen können. 2Diese Voraussetzungen müssen seit dem 
Tag der Zusage der Umzugskostenvergütung oder, falls für 
Berechtigte günstiger, seit dem Wirksamwerden der Maß-
nahme erfüllt sein. 
 

Art. 14 
Ermächtigung, Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

(1) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 

1. die in Art. 7 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und Abs. 4 und in 
Art. 11 Abs. 2 genannten Beträge veränderten wirt-
schaftlichen Verhältnissen anzupassen, 

2. abweichende Vorschriften über die Umzugkostenver-
gütung und das Trennungsgeld bei Auslandsumzügen 
zu erlassen, 

3. nähere Vorschriften über die Gewährung von Tren-
nungsgeld zu erlassen. 

(2) 1Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften erlässt das Staatsmi-
nisterium der Finanzen. 2Verwaltungsvorschriften, die nur 
den Geschäftsbereich eines Staatsministeriums betreffen, 
erlässt dieses Staatsministerium im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen. 
 

Art. 15 
Zuständigkeiten 

1Der Vollzug des Gesetzes obliegt, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, der für personalrechtliche Maßnahmen der 
Berechtigten zuständigen Behörde. 2Die obersten Dienstbe-
hörden können ihre Befugnisse nach  Art. 5 Abs. 2 Satz 2 
und Art. 11 Abs. 3 Satz 2 sowie die Zuständigkeit der nach 
Satz 1 für den Vollzug zuständigen Behörden auf andere 
Dienststellen übertragen, im staatlichen Bereich durch 
Rechtsverordnung. 3Eine Konzentration auf eine oder ein-
zelne Behörden ist zulässig. 4Die Staatsregierung kann für 
den staatlichen Bereich durch Rechtsverordnung die Ab-
rechnung der Umzugskostenvergütung und Umzugskosten-
beihilfe bei einer oder mehreren Behörden konzentrieren. 
 

Art. 16 
In-Kraft-Treten,  

Außer-Kraft-Treten, Übergangsregelung 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2005 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 30. Juni 2005 treten außer Kraft: 

1. Das Bayerische Gesetz über die Umzugskostenvergü-
tung der Beamten und Richter (Bayerisches Umzugs-
kostengesetz – BayUKG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Februar 1974 (BayRS 2032-5-1-F), 
zuletzt geändert durch § 20 des Gesetzes vom 24. April 
2001 (GVBl S. 140), 
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2. die Verordnung über die Erstattung der nachgewiese-
nen sonstigen Umzugsauslagen (Bayerische Umzugs-
auslagenverordnung – BayUAV) vom 30. April 1975 
(BayRS 2032-5-2-F), zuletzt geändert durch § 7 der 
Verordnung vom 12. Januar 2001 (GVBl S. 169). 

(3) 1Ist die Umzugskostenvergütung bis zum 30. Juni 2005 
zugesagt worden, erfolgt die Abrechnung nach dem bis zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Recht, es sei denn, Berechtigte 
beantragen die Anwendung dieses Gesetzes. 2Art. 3 Abs. 5 
findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Frist für die 
bis zum 30. Juni 2005 erteilten Zusagen mit dem 1. Juli 
2005 beginnt. 

(4) Umzugskostenzusagen auf Grund von Maßnahmen im 
Sinn des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 7, die eine Ände-
rung des Dienstortes nach dem 31. Dezember 2003 zur 
Folge hatten, können auf Antrag der Berechtigten mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen werden, wenn der Umzug 
noch nicht erfolgt ist. 

(5) 1Das bis zum 30. Juni 2005 auf Grund des Art. 2 Abs. 8 
des Bayerischen Gesetzes über die Umzugskostenvergütung 
der Beamten und Richter (Bayerisches Umzugskostenge-
setz – BayUKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Februar 1974 (BayRS 2032-5-1-F), zuletzt geändert 
durch § 20 des Gesetzes vom 24. April 2001 (GVBl S. 
140), bewilligte Trennungsgeld wird weitergewährt. 2Tren-
nungsgeldbewilligungen nach Art. 2 Abs. 8 des Bayeri-
schen Umzugskostengesetzes in der Fassung der Bekannt- 

machung vom 28. Februar 1974, die auf Grund von Ände-
rungen des Dienstortes nach dem 31. Dezember 2004 erteilt 
wurden, können ab dem 1. Juli 2005 mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen und statt dessen Fahrtkostenerstattung 
nach Art. 12 gewährt werden. 3Der Zeitraum der Tren-
nungsgeldgewährung nach Art. 2 Abs. 8 des Bayerischen 
Umzugskostengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Februar 1974 wird auf den Zeitraum im 
Sinn des Art. 12 Abs. 2 Satz 4 angerechnet. 4Die Rücknah-
me und der Widerruf der Trennungsgeldbewilligung nach 
den allgemeinen Vorschriften bleibt von dieser Regelung 
unberührt.  

Der Präsident  

I.V. 

Barbara Stamm 

I. Vizepräsidentin 


